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               zu Pkt. _________________ d. TO 
 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin  
SE Facility Management  
SE Finanzen und Personal 
Steuerungsdienst Geschäftsprozessmanagement       
                             
             
 
                                                                  Vorlage 

zur Beschlussfassung 
 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, dem     November 2019          
 
 
1.   Gegenstand der Vorlage: Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für 

das Bezirksamt in der SE Facility Manage-
ment  
 
 

2.   Berichterstatter: Frau Bezirksbürgermeisterin Schöttler 
Herr Bezirksstadtrat Oltmann 
 
 

3.   Beschluss: Das Bezirksamt beschließt die Zuordnung der 
Zentralen Vergabestelle sowie die Übernahme 
der Rolle der Dienststelle bei der Leitung der 
Serviceeinheit Facility Management. 
 
 

4.   Begründung: 4.1. Projektziel 
 
Schaffung einer zentralen Vergabestelle (für die 
eVergabe) bei der Serviceeinheit Facility Ma-
nagement des Bezirksamts Tempelhof Schöne-
berg bis zum 01.01.2020.   
 
 
4.2. Fachlicher Bedarf  
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Verga-
berechts (VergRModG) vom 17. Februar 2016 
werden alle öffentlichen Auftraggeber verpflich-
tet, ab dem 19. Oktober 2018 die gesamte Kom-
munikation und den gesamten Informationsaus-
tausch mit den Bietern in elektronischer Form 
einschließlich der zur Verfügungstellung der Un-
terlagen für alle Vergaben mit einem geschätz-
ten Auftragswert ab 25.000 € abzuwickeln. Hier-
für müssen neben den technischen Vorausset-
zungen auch die notwendigen organisatorischen 
Regelungen geschaffen werden, um die Durch-
führung der elektronischen Vergabeverfahren 
operativ zu ermöglichen. 
Daher ist die Einrichtung von „Zentralen Verga-
bestellen“ geboten, in denen Spezialistinnen 
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und Spezialisten mit vergabespezifischem Fach-
wissen auf dem immer komplexer werdenden 
Gebiet des Vergaberechts für die Einhaltung der 
sehr tiefgehenden und differenzierten europäi-
schen wie nationalen Regelungen und landes-
rechtlichen Normen sorgen können. So hat die 
bisherige Erfahrung gezeigt, dass nur die strikte 
Einhaltung dieser Regelungen Wettbewerb, 
Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Korruptions-
freiheit sowie die Umsetzung sozialer, ökologi-
scher und wirtschaftspolitischer Ziele bei den 
Vergabevorgängen garantiert. 
Das Kompetenzprofil der „Zentralen Vergabe-
stellen“ (einheitlich für die bezirklichen und nicht-
bezirklichen zentralen Vergabestellen) war be-
reits Bestandteil der am 3. Juli 2018 beschlosse-
nen Senatsvorlage Nr. S 1269/2018, die vom 
RdB mit Beschluss Nr. R 404/2018 am 19. Juli 
2018 zur Kenntnis genommen wurde. 
 
Daher hat der Senat mit der Ersten Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Gliede-
rung des Bezirksamts vom 19.03.2019 (GVBl 
Nr. 11 vom 10.04.2019, S. 247) die Zentrale 
Vergabestelle als zusätzliche Organisationsein-
heit geregelt. 
  
Gemäß Bezirksverwaltungsgesetz, Anlage zu  
§ 37, Abs. 1 Satz 1; II., Nr. 3 ist die Serviceein-
heit Facility Management u.a. mit den Aufgaben-
stellungen Hochbauservice und Innere Dienste 
(Dienstpost, Vervielfältigungen, Fernmeldeange-
legenheiten, Beschaffungen, Anlagenbuchhal-
tung) betraut. Aufgrund der bereits vorliegenden 
Erfahrungen gerade im Bereich von komplexen 
Vergabeverfahren,  
sollten hier gute Voraussetzungen für die Um-
setzung einer zentralen Vergabestelle vorliegen. 
Im Produktkatalog der Bezirke, der jährlich aktu-
alisiert vom Rat der Bürgermeister beschlossen 
wird, existiert bereits im Fachbereich „Bezirks-
amt/ politisch administrativer Bereich Serviceein-
heit Facility Management“- Produktbereich „Ge-
bäude- und Immobilienmanagement“ – Produkt-
gruppe „Vergabestelle“ das interne Produkt 
79976 „Leistungen der Vergabestellen für 
Vergaben gemäß VOL, VOB und VOF“. Ziel-
gruppe des Produkts sind Bezirksämter, Fach-
abteilungen als Bedarfsträger sowie Dritte (städ-
tische Eigenbetriebe, ZB). 
Die Aufgabe Zentrale Vergabestelle soll in der 
rechtlich vorgegebenen einheitlichen Äm-
terstruktur der Bezirke verankert und in der dorti-
gen Struktur vor dem dargestellten Hintergrund 
der Serviceeinheit Facility Management zuge-
ordnet werden.“ 
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Gemäß § 37 Abs. 1 Satz 3 Bezirksverwaltungs-
gesetz können Serviceeinheiten „zur Steigerung 
der Effizienz“ zusammengelegt werden. Die 
zentrale Vergabestelle fällt als sonstige Organi-
sationseinheit nicht unter diese Regelung. Des-
halb wird die zentrale Vergabestelle organisato-
risch bei der Leitung der Serviceeinheit Facility 
Management eingerichtet.  
 
Des Weiteren befindet sich der Entwurf der 
Dienstvereinbarung über die mit der Einführung 
der elektronischen Vergabeplattform Berlin 
(iTWO e-Vergabe public, Firma RIB) verbun-
dene Nutzung der Ver- und 
Entschlüsselungskomponente und den Umgang 
mit dem entsprechenden Zertifikat (Software-
Zertifikat) zwischen der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen und dem Hauptpersonalrat für die Be-
hörden, Gerichte und nichtrechtsfähigen 
Anstalten des Landes Berlin in der Beteiligung. 
Hierin werden u.a. die verschiedenen Rollen de-
finiert. Die Rolle der Dienststelle wird im Rah-
men der Dienstvereinbarung ebenfalls der Ser-
viceeinheit Facility Management übertragen. 
 
Um den neuen Anforderungen gerecht zu wer-
den, wird die bestehende Vergabestelle der Ser-
viceeinheit Facility Management in die neue 
Zentrale Vergabestelle überführt. Zur Aufga-
benerledigung für das gesamte Bezirksamt wird 
die Zentrale Vergabestelle um drei Vollzeitäqui-
valente aufgestockt. 
 
Im Hinblick auf die Vielzahl der anfallenden Auf-
gaben sowie auf das neue Rollenmodell der 
Zentralen Vergabestelle werden zunächst insge-
samt fünf VZÄ mit der Entgeltgruppe 5 TV-L, 
drei VZÄ der Entgeltgruppe 9 (2), zwei VZÄ der 
Entgeltgruppe 11 sowie die Leitung der Zentra-
len Vergabestelle mit der Besoldungsgruppe A 
12 eingerichtet. Abschließende Bewertungen 
hierzu stehen noch aus. 
 
Zur besseren Visualisierung ist der BA- Vorlage 
werden vorläufige Rollenmodelle über die ein-
zelnen Aufgaben sowie der jeweiligen Zustän-
digkeiten nachrichtlich beigefügt (Anlage 1 und 
Anlage 2). Ebenfalls vorgesehen ist es, den Pro-
zess mit standardisierten Formularen und mit 
Arbeitshilfen zu unterstützen. Die Korruptions-
prävention, das Mehr-Augen-Prinzip, klare Ar-
beitstrennung, Rechtssicherheit, Fehlervermei-
dung, wirtschaftliche und effiziente Beschaffung 
sowie Transparenz und Wettbewerb aber auch 
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ein erhöhter Service werden umgesetzt. Voraus-
setzung für einen reibungslosen Ablauf ist eine 
ständige Evaluierung des Prozesses. Diese ist 
durch die SE FM in den Jahren 2022/2023 vor-
gesehen.  
 
Im Zuge der Überführung wird der Gefährdungs-
atlas überarbeitet. 
 
 
 
4.3.    Kosten 
 
Die Bezirksverwaltung organisiert die Einführung 
der zentralen Vergabestelle in eigener Verant-
wortung innerhalb der Ihr zur Verfügung stehen-
den Ressourcen. 
Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/o-
der Wirtschaftsunternehmen sind 
nicht zu erwarten. 
 
4.4.   Notwendigkeit der Maßnahme  
 
Die Notwendigkeit begründet sich aus dem fach-
lichen Bedarf, siehe 4.2 sowie aus dem Senats-
beschluss Nr. S 1269/2018 vom 3. Juli 2018 und 
dem Beschluss des RDB Nr. R 404/2018 vom 
18. Juli 2018 sowie der ersten Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über die Gliederung 
des Bezirksamts vom 19. März 2019. 
 
 

5.    Rechtsgrundlage § 37 Abs. 1 Satz 2 BezVG    
  
 

6.    Auswirkungen auf die Gleichstellung 
       der Geschlechter 

Entfällt 
 
  
 

7.    Haushaltsmäßige/ 
       Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
   

Kameral (Bedarfsprognose): 
Durch die Einrichtung einer zentralen Vergabe-
stelle werden im Haushalt 2020: 164,5 T € und  
2021: 168,7 T € für die personelle Aufstockung 
zur Verfügung gestellt. 
 

Die Kosten der zentralen Vergabestelle werden 
über interne Produkte an die Empfänger abge-
bildet. 
 
Darüber hinaus erfolgt in der Regel eine Refi-
nanzierung in der Haushaltsplanaufstellung, das 
heißt für die Jahre 2022/23 wird die Zentrale 
Vergabestelle über die Rückrechnung der inter-
nen Produkte mit Finanzmitteln ausgestattet. 
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8.    Nachhaltigkeit  
 

Entfällt 

  
9.  Mitzeichnung Analog des § 6 Abs. 2 Satz 6 GO-BA ist die Mit-

zeichnung durch den erforderlichen  
BA-Beschluss hinfällig, da alle Dezernate be-
troffen sind. 
 
 
 

 
 
Berlin-Tempelhof-Schöneberg, den                .2019  
 
 
 
Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen 
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Auswirkungen des Beschlusses auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

1. Fläche 
     

   X  Neue Mitarbeiter_innen benötigen 
einen Arbeitsplatz, so dass die SE 
FM weitere Büroflächen benötigt. 

2.  Wasser 
     

X     Vernachlässigbare Auswirkung 
durch die neuen Mitarbeiter_innen 

3.  Energie 

     
X     Vernachlässigbare Auswirkung 

durch die neuen Mitarbeiter_innen 

4.  Abfall 
     

X     Vernachlässigbare Auswirkung 
durch die neuen Mitarbeiter_innen 

5.  Verkehr 
     

X     Vernachlässigbare Auswirkung 
durch die neuen Mitarbeiter_innen 

6.  Immissionen 
     

X     Vernachlässigbare Auswirkung 
durch die neuen Mitarbeiter_innen 

7.  Einschränkung von Fauna  
     und Flora 
 

X      

8.  Bildungsangebot 
 

X      

9.  Kulturangebot 
 

X      

10. Freizeitangebot 
 

X      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  

X      

12. Arbeitslosenquote 
 

X     Vernachlässigbare Auswirkung 
durch die neuen Mitarbeiter_innen 

13. Ausbildungsplätze 
 

X      

14. Betriebsansiedlungen 
 

X      

15. Wirtschaft. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

X      

16. Demografischer Wandel 
 

X      

 

 


